Zeugnisbemerkung bei Legasthenie und LRS

Der Wortlaut der Zeugnisbemerkung zum Nachteilsausgleich bei Legasthenie und LRS ist in den Schulverwaltungsprogrammen nach der KMBek vom 16.11.1999 fest-gelegt. 

Nun kann aber nach einem Schriftwechsel zwischen der staatlichen Schulberatungs-

stelle für Oberbayern Ost und dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und

Kultus im Einzelfall von der festgelegten Formulierung abgewichen und eine auf den Schüler zutreffende Zeugnisbemerkung erstellt werden. 

Beispiel: „Aufgrund einer Rechtschreibstörung wurden die Leistungen im Recht-

schreiben zurückhaltend bewertet.“

In jedem Fall muss aber ein Vermerk auf den gewährten Nachteilsausgleich erschei-

nen. Ein gänzlicher Verzicht auf diese Bemerkung ist nicht möglich. 

Eine Gleichstellung der Rechenschwäche/Dyskalkulie oder anderer Teilleistungs-

störungen mit der Lese- und Rechtschreibstörung ist aber weiterhin nicht möglich. 
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